
IV. Buch. 

Die Erledigung der Staatenstreitigkeiten. 

VM'bemerkung. 

Der oft erörterte Gedanke des ewigen Friedens1) ist bisher ein frommer 
Wunsch geblieben. Aber mit zwingenderer Ueberzeugungskra/t, als alle 
lehrhaften Ausführungen der Schriftsteller es vermöchten, hat der Welt­
krieg uns allen zum Bewußtsein gebracht, daß den Völkern als die höchste, 
in nächster Zukunft zu lösende Aufgabe die gestellt ist: alle Kraft ein­
zusetzen, damit den kommenden Geschlechtern, soweit das nach Menschen­
macht möglich ist, die kulturvernichtenden Wirkungen des Krieges erspart 
bleiben. 

Die unentbehrliche Voraussetzung für die Erreichung dieses Zieles 
ist die festere Organisation der Staatengemeinschaft. Davon 
ist bereits oben § 17 I die Rede gewesen. In diesem IV. Buch meines 

1) über die älteste Literatur zu dem Problem des ewigen Friedens vgl. 
Sohücking (oben§ 3 Note 1) S. 559 (über Dubois, De recuperatione terre Sancte 
1306). Ferner: Meyer, Die sta.a.ts- und völkerrechtlichen Ideen von Peter Dubois. 
Und: Schwitzky, Der europäische Fürstenbund Georgs von Podebra.d (1462). 
Beides Arbeiten aus dem juristisch-sta.a.tswissensclmftlichen Seminar der Universität 
Marburg. 6. u. 7. Heft 1907 und 1908. Zeck, Der Publizist Pierre Dubois. 1911. 
Wirckau, N. Z. XXIV 19.- Aus dt>r spät.eren Zeit: Balch, Le nouvea.u Cynee de 
Emeric Cruce (t 1648). Neudruck der Ausgabe von 1623. 1909. Abbe de St. 
Pierre (t 1 743), Projet de traite pour rendre Ja paix perpetuelle entre los souverains 
chretiens etc. 1713 (im Jahre des Utrechter Friedens; besprochen von Rousseau 
1761). Borner, Das Weltstaaten-Projekt des Abbe de St. Pierre. 1913. Vgl. 
Vesni tch, Deux p1ecurseurs franc;ais du pacifisme et de l'arbitrage international. 
P. Dubois et E. Cruce. 1911. Bentham, Principles of intemat. law (geschrieben 
zwischen 1786 und 1789). Über'!etzt von Klatscher. HerauRg;egeben von 0. Kraus. 
1915. Kant, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf. 1. Aufl.l795, 
2. Aufl.l796 und dazn: Staudmger, Kant.s Traktat zum ewigen Frieden. Ein 
Jubiläumsepilog. In Vaihingers Kantstudien I. Heft 3.-Mira. belli, 11 signifioato 
della guerra nella scienza del diritto intemat. 1910. Vecchio, II fenomeno 
della guerra e !'idea della pace. 1911. Meier, Das Ideal des Friedens und die 
Wirklichkeit. 1916, Frischeisen-Köhler, DasProblemdes ewigen Friedens. 1915. 
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Systems kandelt es sich da1"1.6m, in sorgfältiger Arllehnung an Ei'Mich­
tungen und Rechtssätze, die bei Awbruck des Weltkrieges bestanden haben, 
aber durch ihn in ihrer bisherigen Schwäche oflenbar wurden, die Bahnen 
aufzuzeigen, auf denen die mit dem Friedensschluß notwendig einsetzende 
Entwicklung sich bewegen muß. 

Es kandelt sich in erster Linie um die möglichst erschöpfende Kodi­
fizierung des Kriegsrechts; also um die folgerichtige Durchführung 
des Grundsatzes, daß der Krieg ein Rechtsverhältnis ist, daß er eine 
Summe von Reckten und Pflichten zwischen den Kriegführenden unter­
einander wie zwischen ihnen und den neutralen Staaten erzeugt. Durch 
die Beschränkung der Kriegsmittel können die Greuel des Krieges, die 
mit den Fortschritten der Technik ohne Dnterbrechung gesteigert werden 
müssen, nicht beseitigt, sie sollen aber auf das unentbehrlzch Notwendige 
zurückgeführt werden. Hier kann überall an· das Völkerrecht angeknüpft 
werden, wie es bis zum Augwt 1914 bestanden hat und, soweit es um 
das Landkriegsrecht sich kandelt, auch während des Krieges erhalten ge­
blWben ist. Von dem Kriegsrecht kandeln die §§ 39 bis 43. 

Je deutlicher uns aber die Gefahr geworden ist, der die Beobachtung 
des Kriegsrechts um so mehr ausgesetzt ist, je mehr der Kreis der Krieg­
führenden sich ausdehnt - desto größere Bedeutung werden die Ein­
richtungen zur Verhütung des Krieges gewinnen müssen. Hier 
handelt es sich zunächst um den Awbau des schiedsrichterlichen 
Verfahrens, wobei auf die Verhandlungen der beiden ersten Haager Kon­
ferenzen zurückgegriffen werden kann. Dann aher sind für Staaten­
streitigkeiten, in denen es nicht um Rechtsfragen, sondern um Interessen­
konflikte sich kandelt, Verständigungsämter einzusetzen, die durch 
gutachtliche V arschläge die gütliche Einigung der Streitteile vorbereiten und 
erleichtern sollen. Den beiden Einrichtungen ist § 38 gewidmet. 

Ein Schlußparagraph soll die Erfahrungen zusammenfassen, die aw den 
Tatsachen des Krieges für die Lehre des Völkerrechts sich ergeben und 
aw Vergangenheit und Gegenwart den Weg in die Zukunft weisen. 

§ 38. Die nicht-kriegerische Erledigung.1) 

I. Die friedliche Beilegung der zwischen den Staaten der Völkerrechtsgemeln· 
schalt ausgebrochenen Streitigkeiten, mag es sich um die Behauptung eines (tat-

1) Wagner, Zur Lehre von den Streiterledigungsmitteln des Völkerrechts. 
1900. Meurer, Die Raager Friedenskonferenz. 1. Bd. 1905. Nippold, Die Fort­
bildung des Verfahrens in völkerrechtlichen Streitigkeiten. 1907. Fried, Hand­
buch der Friedensbewegung. 1905. Erster Teil, 2. Aufl. 1912, 2. Teil 1913. Die 
Verhandlungen der American Societyfor judicial settlement of internat. disputes. 
Die Arbeiten der Zentralorganisation für einen dauernden Frieden (seit 1911i). -
Nys II 538. de Louter II 99. Oppenheim II 3. Rivier 357. Ullmann 430. 
Bustama.nte I 82. 


